
 
 

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 
der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2010 

 

Zu Tagesordnungspunkt 1 der ordentlichen Hauptversammlung der MEDICLIN Aktiengesell-
schaft am 26. Mai 2010 bedarf es keiner Beschlussfassung. Dieser Tagesordnungspunkt lau-
tet: 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des 
zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktienge-
sellschaft für das Geschäftsjahr 2009 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 
4 des Handelsgesetzbuches 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 
und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 in seiner Sitzung am 25. März 2010 ge-
billigt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des 
Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversamm-
lung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Be-
schlussfassung erfolgt. 


